
Tag der offenen Gartentür am Sonntag, den 09.06.2024 von 10.00 bis 17.00 Uhr 
Hinweise zur Aktion für die Teilnehmer 

 
 
 

Veranstaltungstag der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ ist der Sonntag, der 09. Juni 2024. 
Sie sollten in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr in ihrem Garten als Ansprechpartner präsent sein. 
Die Grundlage dieser Aktion basiert auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative der Gartenbesitzer ohne 
kommerzielle Ziele. Der freie Eintritt ist deshalb Grundbedingung.  
 
Grundsätzlich zugelassen und willkommen sind alle Arten von Gärten im Landkreis Rhön-Grabfeld 
unabhängig von einer Vereins- oder Verbandszugehörigkeit. Der Kreisverband behält sich jedoch eine 
Auswahl unter fachlichen Gesichtspunkten vor. Auch Gartenbesitzer die bereits in den vergangenen 
Jahren teilgenommen haben, können wieder mitmachen. An der Teilnahme interessierte Gartenbesitzer 
sollten sich an ihren örtlichen Obst- und Gartenbauverein oder direkt an unten genannte Adresse 
wenden. Die Ortsvereine treffen eine Auswahl unter dem Aspekt besonders interessanter und 
sehenswerter Gärten. Diese Auswahl kann z. B. im Rahmen einer Gartenbegehung erfolgen. 
 
Die Meldung der teilnehmenden Gartenbesitzer an den Kreisverband soll bis 01. Mai erfolgen.  
Ihre Adresse und die Gartenbeschreibung wird im Internet, in der regionalen Presse und im 
Kulturkalender des Landkreises Rhön-Grabfeld veröffentlicht. Außerdem wird mit Plakaten auf die Aktion 
hingewiesen. Zu Ihrem Schutz wird jedoch Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse nicht 
weitergegeben.  
 
Sie werden vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Rhön-Grabfeld mit Hinweisschildern 
versorgt, die das Auffinden der Gärten erleichtern soll. Sie können Ihren Garten nach ihren eigenen 
Vorstellungen präsentieren. Wir empfehlen eine Unterstützung durch den örtlichen Gartenbauverein. 
 
Sie können gerne pflanzenbauliche, ökologische oder andere Besonderheiten in Ihrem Garten zur 
Information den Besuchern kenntlich machen. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen muss an diesem Tag 
gerechnet werden. Eine Benachrichtigung der Nachbarn im Vorfeld der Aktion kann unnötigen Ärger 
verhindern. Auf eine gewinnorientierte Bewirtung sollten Sie verzichten. Wenn Sie aber eine Kleinigkeit 
anbieten möchten, sollte dies räumlich getrennt von Ihrem Garten erfolgen. Ihr Garten ist an diesem Tag 
die Attraktion! 
 
Ein Gästebuch, dass Sie auslegen können, ist ein interessantes Erinnerungsstück.  
Die Haftpflichtversicherung unseres Verbandes deckt Personenschäden bis zu 2 Millionen Euro  
und Sachschäden bis zu 1 Million Euro. Bei Eigenverschulden des Besuchers haftet dessen 
Haftpflichtversicherung.  
 
Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie Ihre Gartentüre an diesem Tag öffnen, damit interessierte 
Besucher den Reichtum der Gartenkultur in Ihrem Garten erleben können. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Kreisverband für Gartenbau und 
Landespflege Rhön-Grabfeld 
- Geschäftsstelle -  
Hans-Sachs-Straße 51 
97616 Bad Neustadt a. d. S. 

Telefon: 
 
e-mail:  
internet 

09771 1678 oder 0162 79 76 578 
 
hansul@freenet.de 
www.rhoener-naturgaerten.de 
 

 
Stand: 14.02.2024 
 


